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Amtlicher Teil

Abi. l i  Tgb .-Nr . 5541; Eoblechz, den 14. April 1917.

| Verordnung.
Auf Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand

vom 4. 6. 1851 in der Fassung des Gesetzes vom 11. 12. 1915
bestimme ich für den Befehlsbereich der Festung Eoblen?-
Ehrenbreitstein für die Ausfuhr von Druckschriften in das
Verbündete und neutrale Ausland , sowie in die besetzter'
Gebiete, zwecks einheitlicher Regelung für das gesamte
Deutsche Reich mit Wirkung vom 1. Mai 1917 ab Folgendes:

1. Alle Druckschriften (mit Ausnahme der Tageszei¬
tungen und Musikalien mit und ohne Text), die kern Er¬
scheinungsjahr oder ein späteres Erscheinungsjahr als 1913
tragen , dürfen nur auf Grund einer besonderen Erlaubnis
derjenigen Kvmmandobehörde (stellv. Generalkommando,
Kommandantur usw.), in deren Bereich der Verleg 'r seinen
Zip hat, ausgeführt werden.

Desgleichen bedürfen stets, ohne Rücksicht auf das Er¬
scheinungsjahr, einer besonderen Aussuhrerlaubnis all?
Werke, die als chemische oder technische ohne breiteres er-
kennbar sind, sowie Werke und Druckschriften mit karto-
graphischeul Inhalt (z. B. Atlanten , Reiseführer. Adreß¬
bücher mit Stadtplänen usw.), Uniformbücher und Militär-
dienstvorschristen.

2.  Die Aussuhrerlaubnis muß entweder durch Eindruck
oder Ausstempclung des von der zuständigen Komrnandobe-
hörde bekannt gegebenen Ausfuhrzeichens an sichtbarer
Stelle , d. h. regelmäßig auf dem Titelblatt oder bei Bro¬
schüren aus dem Buchumschlag, oder durch eine besoirdcre
oer betreffenden Druckschrift beigefügte ausdrückliche Er¬
laubniserklärung kenntlich gemacht sein.

3. Die Genehmigmrg zur Anbringung des Ausfuhr-
zeichcnö kamr durch die Kommandobehörde dem Verleger,
oder für bereits erschienene Bücher unter Umständen auch
dem ausliefernden Kommissionär bezw. in besonderen Fällen,
aucb dem Barsortimenter übertragen werden.

Allen anderen Personen , also auch dem gewöhnlichen
Sortimenter und Buchbinder, kann dagegen eine eigene Bet-

stempelung nicht gestattet werden. Vielmehr haben alle
■ diese Personen sich zwecks Anbringung des Ausfuhrzeichens
i nach ihrer Wahl entweder an die Kommandobehörde des
. Verlagsortes oder an diejenige ihres Wohnsitzes zu wenden,
j 4. Die Genehmigung zur Anbringung des Aussuhr-

zcichens wird nur dann erteilt , wenn tziê Ausfuhr cllge-
j mein in das verbündete und neutrolr.Ausland.erlaubt
| werden kann. , ■■ . . ; , t ... ' ’ \

5. Die Grenz -, Zoll - und Posö-Ueberirachungsstellen
sind angewiesen, grundsätzlich alle Druckschriften,, die den
obigen Vorschriften nicht entsprechen, anzuhalten und ihrer
zllstandigen Kommandobehörde zur weiteren Veranlassung
zuzuleitrn.

6. Wer es unternimmt , eine nicht zur Ausfuhr freige-
gebrne Druckschrift mit oder ohne Ausfuhrzeichen auszu-
sührcn oder ohne Genehmigung mit einem Ausfuhrzeichen
zu berschen, wird auf Grund des § 9 b des Preußischen Ge¬
setzes über den Belagerungszustand vom 4. 6. 1851 mit
Gefängnis bis zu einem Jahre , im Milderuugsfalle mit
Geldstrafe bis zu 1500 Mark bezw. Haft bestraft . Die gleiche
Strafe trifft .denjenigen, der zur Umgehung der Ausfuhrvor¬
schriften eine Druckschrift mit einem falschen Erscheinungs¬
jahr versieht, oder der sonst den für die LruckschrrftenauS-
fuhr gegebenen Vorschriften zuwiderhandelt.

Bei buchhändlerischenBallensendungen ist im Falle von
Verstößen der Absender des Einzelpaketeö als haftbar anzn-
sehen. *
£* 4 Kommandantur Coblenz -Ehr, »ibr - itstein.

I . A. d. K.
Heckert,

Generalmajor.

J .-Nr . H. 4448. Diez,  den 16. April 1917.
Bekanritmachuna.

Mit der Führung der Geschäfte der König!. Kreisschul-
inspektion Bad Ems , umfassend die Ortschaften Bad Ems
und Kemmenau, ist der Köuigl. Kreis schulinspektoc Herr
Pfarrer Martin in Dienethal von der Köncgl. Regierung,
Abteilung fiir Kirchen- und Schulwesen in Wiesbaden beauf¬
tragt worden.

■•••» «t Sandrat. ' ;
' » uderftadt. .



iS
S » Ls

g Eq = .sp
i -mss 'm.

cr ^ anntmadinuB
üitr «e,chlag »ahmr« »«> « »teig» »», -» »«rch dir

Reichsbeklkid»ngßsteLk. Vom 4. April 1917.
Aus Grund Ler Bundes ratsverordnuirgüber Befugnisse

Itv  Rcichsbekleidungsstelle voui 22. März 191, (Reichs-Ge
sch.Blatt 3 . 257) wird folgendes bestimmt:

I. Beschlagnahme.
1 l -

Beschlagnahinen auf Grund von 8 1 der Bundesratsver-
orduunz über Befugnisse der Reichs bekleid unZSstell« vom
22. März 1917 erfolgen durch schriftliche an den Besitzer der
Gegenstände zu richtende Einordnung oder durch öffentnch?
Brkanntmachung. .

Die Beschlagnahme wird wirksam, sobald dre Anord¬
nung tem Besitzer zugeht oder mit Ablauf des Ausgabetages
dee- amtlichen Blattes , in dem die Anordnung amtlich ver¬
öffentlicht wird.

z z.
Besitzer von beschlagnahmtenGegenständen sind ver-

pstichlet, diese aufzubewahren, sie pfleglich zu behandeln und
dre za ihrer Erhaltung erforderlichen Handlungen vorzuneh
>nc».

8 3.
Air den beschlagnahmtenGegenständen dürfen, unbe

schadet der Bestimmungen des 8 2, Veränderungen, ins¬
besondere Lrtsvcränderungcn, nicht vorgcnbimnM werden.-« »ii >k»>r tw End verboten. Den

ersWmr
» <.

Die Wirkungen der Beschlagnahme endigen mit der Ent¬
eignung oder mit der Freigabe.

II. E n t e i g n u n g.
" L » ^ ( *

Tus Eigentum an dem im ; 1 der Bnnve»iafsvervrd-
nuug über Befugnisse der Reiüfsbekleidungs'stetl- vom A2
Marz 1917 bezeichneten Gegenständen kmii! durch Anord¬
nung der Reichsbekleidungsstelle auf eine in der Anordnung
zu bezeichnende Person übertragen werden.

8 S.
Die Anordnung des § 5 kann cm, den Besitzer solcher

Gegenstände gerichtet werden oder durch öffentliche Bekannt-
inachung erfolgen. Im ersteren Falle gehl das Eigentum
über, sobald die Anordnung dem Besitzer zugeht, im letz¬
teren Falle mit dem Ablauf des Ausgabetages drs amt¬
lichen Blattes , in dem die AnoWnnng amtlich veröffent¬
licht is>. ,

8 7-
Der von der Anordnung Betroffene ist oerpslichtet, Pie

Gegenstände ordnungsgemäß zu verwahren, sie herauszu-
yeb'cn, auch auf Verlangen und .Kosten des Erwerbers zv
übrrbringen oder' zu versenden.

§ »■ . '
Der llcbernahinepreis wird von der Reichsbekleiduwzs-

strlie festgesetzt.
Ist der von der Anordnung Betroffene mit dem durch

dir 5leichsbekleidungsstelle festgesetzten ilebrrnahmepxeis
nicht emversranden, so kann er Festsetzung dieses Preises
durch das ReichSschiedsgericht für stnegswiltfchast bean¬
tragen.

-8.9 . . ...
Der Uebernahmepreisist bar zu zahlen. Er kann bei

Ungewißheit über den Empfangsberechtigten einkehaltrn
werden.

Berlin , den 4. April 1917. ,
Neichtzbekleidtttt - tzstelle

Geheimer Rät '̂llr.. » rtttster
ReichLkommissarfür bürge,stwe Kleidung,

>„ ! s ><<t d»,rs. »G»«
»etv . : « chr - tmühle«

Auf Grund des 8 Ob des « eMes über den « elLSernnz^
nistand̂ bestimme ich für den mir unterstellte» KorpsdeMtz
fnb“ - im Einvernehmen mit dem Goüv,rnei,»>— auchM
den Befehlsbereich der Festung Mainz:

8 1.
Als Schrotmühle im Sinne dieser LeroGnuns M 1-d-

nicht gewerblich  betriebene Mühle uw> jede Birrlch^
,ur  Herstellung von Schrot oder Brotmehl geeignet

,,? K- Zmd. Lr . KmsLm -i , ln,,,ich«. ,.
oder fest eingebaut sein. >

8 2.
Tie Benutzung von Schrotmühlen zur Zerkleinerung Mn

tz-t«reibe zu Speise- oder Futterzwecken ist untermal.
Fn dringenden Mllen können dir Ortspolizribehürden

st-r bestimmte Mengen von Brot- oder Futtergetreide, soweit
den Besitzern das Recht der freien Verfügung über die Frücht«
zustekt die Verarbeitung mittels Schrotmühlen gestatten. Di«
irrlaübnis darf nur schriftlich erteilt Werden und muß den
Aamkn des Besitzes, Menge und Art des zu verarbeitenden
Getreides sowie die Frist, für die die Erlaubnis gilt, ent¬
boten Die Erlaubnis kann an die Bedingung geknüpft wer¬
den, dak- während der Zejt d-r Benutzung der Betrieb Polizei-,
l'ck-, beaufsichtigt wird. Die Erlaubnisscheine sind nach M'
laus der Frist der OrtSpolizeibehörde zurtlckzüseben und von
rststt auszubewnhren, ' -

? 3.
Jede entgeltliche oder unentgeltlich«, dauernde oder vor» '

übergehende Ueberlassunq von Schroirmchlen an audere ist -f
untersagt, soweit nicht für vorüberMiid« 'Bemitznug Geneh- . j
migiing nach § 2 Abs. 2 erteilt ist. ^

^ . 8 t  '
Vertrage über, die, Lieferung von"Schrotmüh.ech»dttz- 6Ms:,

Inkrafttreten dieser Verordnung noch nicht durch hie Lieferung
ausgeführt sind, dürfen seitens des Vrränßistfsts nicht mehr
erfüllt Werden,

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit
Owfängnis bis zu einem Jahre bestraft. Beim. P.oritxgen
mildernder Umstände, kann.auf. Haft oder auf Geldstrafe bis
zn 4500 Mark erkannt werden.

Der stellv. Kommandierende General:
.ftez Riede!. *.

Vknerafteutnant. 1 ,
* « 9 , . .. .

I .-Nr. II 1350, Diez,  den Ui. April 1917.
Die Herren Bürgermeister werden ersucht, die vorstehend«

Aizordnung sogleich zur. allgemeinen Kenntnis zn bringen urft
genau danach zu verfahren. . ...

Gegen jede Ueverttetling' Ist unüach.chMch' vorzvgehen

> » « erß « l»ü

I .-Ar. I, 2609. Diez,  den 16. April 19l'7.
«n »1« Herren Bürgermeister de» « reise».

ilnftr Bezggnahstieans Ziffer W der AüSführunMw
Weisung zuni .tzausgrbeltsgesetz' vom 16. .3- 1912 (SotidkA
beilatze zu Nr. 16 des M -̂ '-AMtKbkätkeS für 1912) erfüM
ich, mir bfs spätestens zum  1 . k. Mi
lueisuntz der Heimarbeiteresnzureichen, bi- vyn den Arbrst-
■ßb--rn  des Kreises, llnterlghn außerhalb des preußischem
E.aoisgebietes beschäftigt werdest.

Die Nachlveisuncsm müssen folaenöe Angaben estrhalten'
n) Namc..(Fir>nÄ und Wohnori sowie WvhvÄ,g''ÄS"Ar

bkligebers), . . _ _ . .
b) Bor-, und Zunamen, Wöhstort söwft' WolMstss (M-

tirebsstaM) der .Heimarbeiter,
r) 'Art der den Heimarbeileni übertlageneü Arb-Et.

^ Iehlanzeigen sind nicht erforderlich.
Der KSuMl. Lanvrat

2. ^
. ,8P >m>«ftnava



rafä vom 1. 3. 1917, betr. Anmeldung zur HUjsdlenst
stammrollc , werden das Kriegsamt und die Kriegsamtsteilen
mit Anträgen einzelner Betriebe oder ganzer Betriebs-
gruppen überflutet , in denen nachgewiesen werden will , daß
die betr . Betriebe kriegswichtig seien und die in ihnen
beschäftigten Personen daher von der Meldepflicht ausge¬
nommen oder doch von ihr auszunehmen seien. Auch wer¬
den zahlreiche Anträge an die Feststellungsausschüsse ge-
richlrt in denen um eine Entscheidung darüber nachgesucht
wird, ob der Betrieb oder Berus, worin der Meldepflichtigx
znr Arft tätig ist, zu den kriegswichtigen gehört. Die An-
tragsteiler werden anscheinend von der Auffassung geleitet,
dast eine die Kriegswichftgkeit des Betriebes oder Berufs
feftstellcnde Entscheidung die Befreiung von der Meldepflicht
zur Folge hätte.

Diese Anschauung ist durchaus irrig . Bon der Melde¬
pflicht sind nur diejenigen .Hilfsdienstpflichtigen befreit , die
fest dem 1. März 1917 in den unter Ziffer 1—10 der Bun-
desratsverordnung vom 1. März 1917 aufgeführten Be¬
schäftigungen im Hauptberuf tätig .sind. Bon der Befugnis
gemäß ß 5 Ziffer 11 der BundesratSverordnung , einzelnen
Betriebe als kriegswichtig zu bezeichnen und damit die in
diesen Betrieben beschäftigten Personen von der Meldepflicht
zu befreien, hat die Kriegsamtstelle -Frankfurt a. M . keinen
Geb-mucĥ ge nmcht,-Lilles Gesuchemm Einreichung uNter- dfti
nach ß 5 Ziffer 11 als kriegswichtige zuchezekchnsisdenrB^
triebe sind daher gegenstandslos .̂

Alle, in der Zeitetzom? bis .. 31-.-1L 1869 ge¬
borene,! nicht mehr landsturmpflichtigen Hftjsdienstpflich-
tlgen, die nicht in einem der .in der öffentlichen Auffoxd^
rang der Gemeindebehörden bekannt gegebenen Berufe oder
oder Betriebe im Hauptberuf tätig sind, sind melde-
pflichtig,.

Ii '- brr großen Mrhrzachl brr Fälle lle-H nun abr-c zur
Zeit tiod; keine Veranlassung vor , sich an den Fesistellungs-
autzschus, mit Gesuchen um eine solche Feststellung zu wen¬
den. Erst wenn jemand von einer Heranziehungsverfüzang
des Cinberusungsausschusses betroffen wird , oder wenn ein
Betrieb durch die Heranziehung eines seiner Arbeiter oder
Angestellten berührt wird , ist in der Regel der Zeitpunkt
gegeben, den Feststellungsausschuß anzurufen.

Ob außerdem noch in anderen Fällen ein unmittelbares
berechtigtes Interesse zur Anrufung des Feststellungsaus¬
schusses gegeben ist, kann nur von Fall zu Fall entschieden
werden. Maßgebend hierbei wird sein, ob eine bestimmte
Tatsache vvrliegt , die für den Einzelnen die Feststellung
notwendig macht. In vielen Fällen wird dies aber schon
aus der praktischen Erwägung heraus zu verneineu sein, daß
der Begriff des Hilfsdienftbetriebes ständigein Wechsel un¬
terliegt , und nach Ort und Zeit verschieden auszulegen ist.

Es kann daher nur dringend geraten werden, jedes
unnötige Anrufen des Feststellungsausschusses zu vermeiden,
und ruhig abzuwarten , lvelche Maßnahmen die Einberu-
fungsausschüffe aus Grund der durch die Meldung geschaf¬
fene,! Ilnlerlagen treffen werden.

Wer bisher seiner Perpflichtuug zur Meldung noch nicht
nachgekommen sein sollte, hole dies zur 'Vermeidung der
sonst, zuerwartenden - Bestrafung .unverzüglich. bei dey .von
den /'Lrtsbehörd,en/ .bekaunt / gegebenen Delfth nach.

" TpV nrYrfV'ni'n’ftk hrtvnTif funrt?flTtpfpn Mp

drcnstmelveswlle ersetzt- wirb ; ' letztere-.Meldung diE Ser ,
Arbettsvermittlung und nicht der gesetzlichen Registrierung . .

Frankfurt a. M ., den 4. Aprfl 1917.
Krie- samtstelle Frankfurta. M.

Daraus , daß jemand meldepflichtig ist, folgt aber keines¬
wegs, daß er nicht als im vaterl . Hilfsdienst stehend zu gel¬
ten hätte . Es gibt zweifellos Betriebe verschiedenster Art.
die als vaterl .' Hilfsdienst anzusehen und doch von der
Meldepflicht nicht ausgenommen sind. (z. B . Presse, Spedi¬
tionsbetriebe , Banken usw ). Ihre Ausnahme konnte nicht
erfolgen, wenn der mit der Meldung der Hilfsdienstpflich¬
tigen verfolgte Zweck eurer möglichst vollständigen Regi¬
strierung der'  unter das Hilfsdienstgesetz fallenden nicht
mehr wehrpflichtigen Personen erreicht werden sollte.

Es ist daher unrichtig, wenn sich bei vielen Personen
die Meinung gebildet hat , die Eintragung zur Hilfüdienst-
stammrolle habe ohne weiteres die Heranziehung zu einer
von der bisherigen Tätigftit abweichenden Beschäftigung
zur Folge. Denn für die Heranziehung zu irgend einer
Tätigkeit aus Grund des Hilfsdienstgesetzes sind ganz andere
Gelich tsp unkte maßgebend, als für die Eintragung zur Hilfs-
dftnststammrclle . Für die Eintragung in die Stammrolle
kamen grundsätzlich alle  HilssdienstpslichtigeN tnt -Sinne
des § 1 des Htlfsdienstgesetzes in Betracht , und nur zur
Permcidung von unnötigem Schreiblvsrk hat man die Wehr¬
pflichtigen und die in 8 5 Ziffer 1—10 ausgeführten Per-
sonen-Gruppen von der Meldepflicht ausgenommen ..

Für die Heranziehung auf Grund des 8 7 des Hilfs-
dienstgrsetzes kommen aber nur die Personen in Betracht,
die nicht schon einer den Porschristen des Hftssdiettftgesetzes
entsprechenden Deschaftigüng nachgehech es sei denn, daß
die Zahl der der gleichen Beschäftigung nachgehenden Ptzr-
fciun das Bedürfnis übersteigt.

Ob dies der Fäll ist, prüfen zünächst die ElNberufungs-
aur-schüff«, bevor sie- die einzelnen Hilisdienstpjl ichtigen zur
Urberuahme einer Hilssdiensttätigkeit gufforüern , und ent-
ichewtn die FeststellungSauSschüfle, sobald Sie vom Kriegs-
nu.tchFê MkrWkM 'die'ein'rtmrnTVTaxtTS ^ S^ "

J .-Nr . I. 2607. ' Diez ', den 17. April 1917.
«n die Herren Bürgermeister
(mit Ausnahme von Diez und Ems ).
Betrifft : Wanderlagerbetriebe.

Ich erinnere an die genaue Beachtung meiner Ver¬
fügung vom 24. August 1905 — J .-Nr . 7008 (Kreisbl . Nr
209/05) — betr . die Betriebsverhältnisse der Wanderlager;
die geforderten Unterlagen sind mir vorkommendcnfalls
stets cinzureichen. Dasselbe gilt bezüglich meiner Ver¬
fügung  vom 1. Juni 1880 — Kreisbl . Nr . 124, 1880 —,
ebnifnlls die Wanderlagerbetriebe betreffend.

Mer La«»rat.
I . » .

Zimmermann.
Nr . 4/17. Z. 3. c. Berlin W. 66, den 8. Februar 1617

Leipziger Str . 5.
Bekanntmachung.

Da die Allerhöchste Kabinetts -Ordre vom 19. 9. 1616
(A. V. Bl . S . 395) eine Erweiterung der grundlegenden
Allerhöchsten. Willensmeinung vom 27. 1. 1915 (A. V. Bl.
S 33) darstellt , so liegt es auch in der Absicht der zur Ordre
vom 19. 6. 16 erlassenen Ausführungsbestimmungen . daß die
Nan .en der nach Ziffer 2. V in Betracht kommenden Per¬
sonen aus der Zeit vor Erlaß der A. K. O. von den milk
tärischeu Dienststellen dem heimischen Regierungspräsiden
ten durch.Vermittelung der betreffenden Ortspolizeibehörde
oder der zuständigen Dienstbehörde mitgeteilt werden. Die
hierbei vorgesehene vermfttelnde Tätigkeit der Lrtspolizei-
usw. Behörden bietet die Möglichkeit, auf Grund der
Namensbezeichnung der Gestorbenen die zum Empfange
des Grdenkbkattes berechtigten Angehörigen zn ermitteln

.und  das/Ergebnis dem Regierungspräsidenten mit drir
/Namen weiter zu leiten , ^ ^
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«i<M mieit* // <Ui tfretf 'um beiuettt notii f _
m/ftr/iß fiel Ziffer  2 , V fiev miHfÜfiruttgVticitiUinnmgett mit

firm ,ft >rnt Wtinifter fies Zinnern twveinbait moiven fff.
f t̂inet (trirt ) in Erläuterung  des vom iimn Minister

de- Innern dorthin mitgot eilten Schreibens vom 1. 1. 19t?
— Nr 90/16 . Z. 3. c. — darauf aufmerksam gemacht, daß
neben den Aufsichtsführern auch die Armierungsarbeiter
selbst der Ehrung durch ein Gevenkblatt teilhaftig sind.

Krieg- miuisterium.
Im Auftrag«:
gez.: Waitz.

A » den Herrn Regierungspräsidenten zu Schleswig.

Holfverkauf.
Durch schriftliches Meistgebot sollen in dem Schutzlezirk

Rückershausen (Förster Krockow-Rückershausen) nachstehende
Höl?>' l losweise verkauft werden . Los l : Distrikt 15 a Hof¬
wald : 1? Ki.-St . 3. Kl. = 7 Festm ., 32 Ki.-St . 4. Kl = 11,62
Festm. (Nr . 1411—192); Los 2 : Distrikt 23c Dreispitz : 452
ai .' Tt . 4. Kl. --- 93,31 Festm. (Nr 228—679) ; Los 3 das. :
198 Rm . Ki.-Grubennutzknüppel , 2,2 Mtr . lg . (Nr . 680— 7321.

, Das Holz muß bis 15. Juni entrindet sein. Die Gebote
S nrd losweise bei 1 u. 2 je Festm., bei 3 je Rin . verschlossen
! <)ISSnlihprfttiif"  bis rum 4. Mai . abends

M . 1553. Diez,  den 12. 2lpril 1917.
Abdruck teile ich den Ortspolizeibehörden des Kreises

im Anschluß an meine Verfügung vom 23. Dezember 1916,
M . 11 264, Kreisblatt Nr . 303 , zur Kenntnisnahme und Be¬
achtung mit.

De« as »igl. ka, »r«t.
Duderstadt.

I. MS . Diez,  den 17. April 1917.

«u die Herren Bürgermeister des Kretses.
Das stelldertretende Generalkommando in Frankfurt

(i. M . weist darauf hin , daß sich in den Lazaretten eine An
zahl Genesender befindet , die mit Vorteil bei der Früh¬
jahrsbestellung verwendet werden können . Es bedarf hier¬
zu lediglich eines Antrages meinerseits an die betreffenden
Reserve-Lazarette.

Ich ersuche, dies zur Kenntnis der landwirtschaftlichen
Kreise zu bringen , und mir etwaige Anträge , nach Begut¬
achtung durch Sie , umgehend einzureichen.

mit der Auffchrift „Holzverkauf " bis zum 4. Mat . abends
8 lll .r. an die Obcrförsterei Hahnstätten in Diez einzusenden.
Sie müssen mit der Unterschrift des Bieters versehen sein und
die Erklärung enthalten , daß Bieter sich den Verkaufsbcöin-
giTngcn unterwirft . Oeffnung der Gebote Samstag,  den
5. Mai , vormittags 10 Uhr, auf dem Geschäftszimmer der
Olersörsterei . (2332

Holzverftcigerung.

Der « Snigl. La»»rat
DvderLadt.

Montag , de« 23. April 1917,
nachmittag» 1 Uhr

anfuwgcnd, kommt im hiesigen Gemeindewald folgendes
I Holz zur Versteigerung:

Distrikt Krum medill:
3 Rm . Buchen-Scheitholz und

30 Wellen.

Distrikt Oberwal- 4b  u . c.
6 Rm . Eichen-Scheit - und -Knüppelholz,

700 Nadelholzwellen und
5500 Nadelholzstangen 6 Kl . (Bohnenstangen ).

Anfang im Distrikt Krummedill.
Freiendiez,  den 18. April 1917.

Nichtamtlicher Teil

: ! : Hinweis . Der Viehhandelsverband für den Re¬
gierungsbezirk Wiesbaden hat in seiner letzten Borstands-
iitzung ve' chlossen, die Provision der Händler beim Ankuui
von Rindern zu Schlachtzwccken von R/g Prozent auf 2
Prozent herabzusetzen. Die Provision beim Ankauf von Käl¬
bern , Schafen und Schweinen bleibt unverändert . Gleichzeitig
wurde die Provision der Vertrauensleute um V« Prozent er¬
mäßigt . Die neuen Provisionssätze treten mit dem 10. April
1917 in Kraft.

Kriegs- and Volkswirtschaftliche».
Geheimhaltung der  A u s l a n d s o >. d e r u n g e n.

Für den Fall , daß von anmeldepflichtigen Firmen usw.
aus Geheimhaltung bei der Anmeldung von Auslandfordcrungen
Wert gelegt wird , ist ihnen nach einem Erlaß des Handels-
nrinisterS zu gestatten , bei Ausfüllung der Anweldebozen
den Namen (Firma ) und Wohnort (Sitz ) des SaMdners
durch ein von der Anmeldestelle zu bestimmendes Geheim-
xe.chen zu ersetzen. Die Erläuterung des GeheimzeichenS
ist in einem verschlossenen und versiegelten Briefum,chlage
dem Anmeldebogen beizufügcn . Die -gesammelten Anmel¬
dungen sind, soweit nicht tzon den Handelsvertretungen Nach¬
fristen gewährt sind, dem Handelsminister bis zum 1. Mai
d. Js vorzulegen . Jedoch sollen sliachfristc» nur arÄ be¬
sonderen Gründen und zwar (regelmäßig nicht über den 1.
Mat hinaus gewährt werden.

KLnjler, Bür-ermeister.

Vierverkarrs.
Pom Samstag , den 21 . bis Donnerstag,

den 26 . d. Mts.  kann aus Abschnitt 3 der Eierkarte ein
Ei bei der Eierstelle bezogen werden.

Freiendiez,  den 18. April 1917.
Aünzler, Bürgermeister.

Bett. Ausgabe der Kreissteischkarten.
Sie Ausgabe der Kreisfleischkarten findet am Freitag,

den 30. d Mts. gegen Vorlage der Reichsfleischkarten in
nachstehender Reihenfolge statt:

von vorm. 8—10 Uhr die Nr.
„ * 10- 12 „ „
„ nachm. 2—4 „ „
,, n 4—6 „ „

Freiendiez,  den 18. April 1917.
Le « Bürgermeister.

1—300,
301—600,
601—900,
901—Ende.

A« die Herren Bürgermeister!
Formular

Personal -Ausweis
zu beziehen durch die DraLerei des Amtliche« Kreisvlattes

H. « hr. Ssmmer , Bad Ems—Diez.
8rr«»« wrtktch für dir Schttftltttunq Richard tzeia, Bas jga*

i 4 _ - - - —
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